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Erwägungen

E. 1
Le refus de renouveler la venia legendi représente une décision susceptible de recours au
sens de l’art. 5 PA (consid. 1).

E. 2
Définition légale de la venia legendi selon l’art. 2 let. b Ordonnance d’habilitation à l’EPFZ
(consid 2.a).

E. 3
Nature juridique de la venia legendi (consid. 3.b).

E. 4
(Bst. b). Für beide Voraussetzungen ist also das Gutachten der zuständigen Fachprofessoren
ausschlaggebend (vgl. auch Art. 4 Habilitationsverordnung ETHZ). Dass die venia legendi
gemäss Art. 6 Abs. 1 nur befristet, das heisst für die Dauer von 8 Semestern, erteilt werden
kann und dass zur Erneuerung derselben im Wesentlichen das gleiche Verfahren wie bei der
erstmaligen Einreichung des Gesuches stattzufinden hat (Abs. 2), liegt in der Natur der
Sache. Ein Wesensmerkmal der Wissenschaft, das heisst sowohl der Lehre wie auch der
Forschung ist es, dass sie einem steten Wandel unterworfen ist. Was heute letzte
wissenschaftliche Erkenntnis ist, kann morgen vollkommen überholt sein. Das mit der venia
legendi verbundene Unterrichtsgebiet ist begrenzt und findet in erster Linie seinen
Ausdruck in der vom Gesuchsteller eingereichten Habilitationsschrift (Art. 3 Abs. 3 Bst. c
in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 Bst. a Habilitationsverordnung ETHZ). So ist es durchaus
denkbar, dass zu Folge des wissenschaftlichen Fortschrittes, die mit der venia legendi
verbundene Lehrtätigkeit keine zweckdienliche Ergänzung des Lehrangebotes mehr
darstellt, welche Art. 5 Abs. 2 Bst. b Habilitationsverordnung ETHZ verlangt. Genau das ist
gemäss Art. 10 Bst. c ein Grund für die Nichterneuerung oder den Entzug der venia legendi.
Die weiteren in Art. 10 aufgeführten Gründe für die Nichterneuerung oder den Entzug der
venia legendi liegen in der Person des Inhabers der Bewilligung. Es ist die schuldhafte
Nichteinhaltung der Lehrverpflichtung nach Art. 7 (Bst. a), die voraussichtliche
Unmöglichkeit, dieser Lehrverpflichtung in Zukunft dauernd nachzukommen (Bst. b) sowie
der Verlust der wissenschaftlichen oder beruflichen Qualifikation (Bst. d). Der Präsident
der ETHZ kann die Nichterneuerung oder den Entzug der venia legendi auf den Antrag der
zuständigen Professorenkonferenz oder von sich aus verfügen. Im letzteren Falle hat er
vorgängig die zuständige Professorenkonferenz anzuhören. 4.-6. (…) (Da vorliegend
sowohl im Vorverfahren wie auch beim Entscheid über die Erteilung der venia legendi ein
unzuständiges Organ gehandelt hat und die Verfügung unzureichend begründet war, wurde
die Beschwerde gutgeheissen und zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die
Vorinstanz zurückgewiesen.)
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